
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Arnsberg
Inkrafttreten des Bebauungsplanes

NH 147 „Karolinen-Hospital Hüsten“ im Stadtbezirk Hüsten

Der Rat der Stadt Arnsberg hat in seiner Sitzung am 03.12.2019

den Bebauungsplan NH 147 „Karolinen-Hospital Hüsten“ gemäß § 10 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl.
I S. 3634) als Satzung beschlossen.

Das etwa 6.3 ha große Gebiet des Bebauungsplanes NH 147 „Karolinen-Hospi-
tal Hüsten“ liegt südöstlich der Hüstener Innenstadt. Es wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch die Straße Stolte Ley,
• im Westen durch die Hausgrundstücke Müscheder Weg 1 bis 7,
• im Süden durch den Friedhof der katholischen Kirchengemeinde St. Petri

und einen Wirtschaftsweg, der in den Wilhelm-Rosenbaum-Weg mündet,
sowie

• im Osten durch den Wilhelm-Rosenbaum-Weg bzw. die Straße Stolte Ley.

Die Abgrenzung des Gebietes ist auch aus dem nachstehenden Lageplan zu
ersehen.

Der vorgenannte Beschluss des Rates der Stadt Arnsberg wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Ab sofort kann der Bebauungsplan NH 147 „Karolinen-Hospital Hüsten“ nebst
Begründung und zusammenfassender Erklärung im Rathaus der Stadt Arns-
berg, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg, Fachdienst Bauberatung|Bauordnun-
g|Denkmale, Zimmer 12, während der allgemeinen Publikumssprechzeiten ein-
gesehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden.

Mit dem Bebauungsplan NH 147 „Karolinen-Hospital Hüsten“ wird das Ziel ver-
folgt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung des Klinikums
Hochsauerland am Standort Hüsten (Karolinen-Hospital) zu schaffen. Das Kli-
nikum plant im Stadtbezirk Hüsten den zentralen intensiv- und notfallmedizini-
schen Bereich zu konzentrieren und den Standort als traumatologisches und
chirurgisches Zentrum auszubauen.

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt die Satzung über den Bebauungsplan NH 147
„Karolinen-Hospital Hüsten“ mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Hingewiesen wird:

1. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB über
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen
Planungsschäden infolge der Aufstellung des Bebauungsplans.

Ein Entschädigungsberechtigter kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungsverpflichteten (§ 44 Abs. 1 BauGB) beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird.

2. auf die Vorschriften des § 215 Abs. 1 BauGB.

Danach werden unbeachtlich

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Dies gilt auch entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich
sind.

3. auf § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV
NRW S. 202).

Danach kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO
NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Arnsberg, 15.01.2020

Stadt Arnsberg
Rathausplatz 1
59759 Arnsberg

Ralf Paul Bittner
Bürgermeister

Anstelle persönlicher Benachrichtigungen

Eveline Kampschulte
geb. Haardt

* 19. 3. 1937 † 14. 1. 2020

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied.

Beate Kampschulte und Stefan Vogt

mit Hanno Kampschulte

Clemens Kampschulte

Ursula Haardt

Svetlana Paryani

59755 Arnsberg-Neheim, Blumenstraße 2

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen

In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Alice Schnieder
geb. Strackbein

* 23.03.1935 † 15.01.2020

Wilhelm Schnieder
Bettina, Cornelia, Anette

mit Familien

59755 Arnsberg-Neheim, Schobbostr. 87

Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Nachruf

Im Alter von 33 Jahren verstarb am 12.01.2020

Herr Hauptfeuerwehrmann

Rainer Schauerte
Der Verstorbene war über 22 Jahre Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Arnsberg in der Löschgruppe Holzen.

Durch seine stete Einsatzbereitschaft hat er sich den Dank und
die Anerkennung der Bürgerschaft verdient.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken
bewahren.

Ralf Paul Bittner Bernd Löhr
Bürgermeister Leiter der Feuerwehr

2 Jahre ohne dich

Tränen trocknen, doch das Herz weint weiter.

Vor zwei Jahren bist Du von uns gegangen,
auf eine Reise ohne Wiederkehr.

Ein stiller Schmerz hält uns gefangen,
denn wir vermissen Dich so sehr.

Dein Platz im Haus ist still und leer.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden.

Wir haben diese Zeit noch nicht gefunden.

Ursula Elsner
geb. Rosellen

* 04. November 1950 † 18. Januar 2018

Du wirst immer Deinen Platz in unseren Herzen haben.

Dieter und Kinder

59846 Sundern, im Januar 2020

Der Gedenkgottesdienst ist am Sonntag, den
19.01.2020 um 9.30 Uhr in der St. Pankratius-Kirche zu

Sundern-Stockum.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt
ein Prospekt folgender Firma bei

Hammer
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18
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und einzigartig ist jedes Kind. Und
jedes Kind braucht eine ganz
individuelle Unterstützung. Helfen
Sie mit einer Spende. Danke!

Einmalig

sos-kinderdoerfer.de

FAMILIENANZEIGEN MARKTPLATZ

Erinnerungen sind
kleine Sterne, die tröstend

in das Dunkel
unserer Trauer leuchten.

Die Traueranzeige in der Tageszeitung schließt alle mit ein,

die dem verstorbenen Menschen die letzte Ehre erweisen

möchten. Sie ist Ausdruck der Teilnahme und des Trostes.

Rat und
Hilfe finden.

Ein Internet-Service der
FUNKE MEDIEN NRW

www.nrw.trauer.de

Trauer ist das
Heimweh unseres

Herzens nach
dem Menschen,
den wir liebten.

Die Traueranzeige in der
Tageszeitung ist Ausdruck der
Teilnahme und des Trostes.

Wir alle sehnen uns nach
Zuwendung und Gebor-
genheit. In Äthiopien
wohnen über 100.000
Waisenkinder ganz allein
auf der Straße. Ich helfe,
denn ich will unbedingt,
dass auch sie eine
Chance fürs Leben
bekommen.

Weitere Informationen:
www.welthungerhilfe.de

„Äthiopiens
Kinder brauchen
Chancen –
wir können sie
ihnen geben.“

Nicole, Sängerin

Sparkasse KölnBonn
Konto 1115
BLZ 370 501 98
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